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Beratungsfolge Datum Behandlung Zuständigkeit 
    

Dienstberatung OB 17.02.2025 nicht öffentlich Vorberatung 

Werkausschuss Erfurter Sportbetrieb 26.02.2025 öffentlich Entscheidung 
    

 

 

Beschlussvorschlag 

 

Die Sportförderung für das Nationale-Leichtathletik-Meeting Erfurt Indoor im Jahre 2025 gemäß 

Sportförderrichtlinie der Landeshauptstadt Erfurt wird beschlossen. 

 

 

 

 

17.02.2025, gez. A. Horn   
Datum, Unterschrift 

 

  

 

03 Erfurter Sportbetrieb 

   Der Oberbürgermeister 

Titel der Drucksache: 

Begründeter Ausnahmefall zu 

Sportförderantrag Leichtathletik-Meeting 

Erfurt Indoor 2025 

 

Drucksache 0465/25 
 

Werkausschuss 

Erfurter 

Sportbetrieb 

Entscheidungsvorlage 

 

öffentlich 
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Nachhaltigkeitscontrolling x Nein  Ja, siehe Anlage Demografisches Controlling x Nein  Ja, siehe Anlage 

Finanzielle Auswirkungen  Nein x Ja → Nutzen/Einsparung x Nein  Ja, siehe Sachverhalt 

  ↓ Personal- und Sachkosten (in EUR) /  

Personalkosteneinsparung (in VbE) 

Deckung im Haushalt  Nein X Ja Gesamtkosten 20.000,00 EUR 

   ↓ 
 

 2025 2026 2027 2028 

Verwaltungshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Verwaltungshaushalt Ausgaben 20.000,00 EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

 

 x Deckung siehe Entscheidungsvorschlag 

 

Fristwahrung 

 Ja x Nein 

 

 

Anlagenverzeichnis 

 

1 Kosten und Finanzierungsplan ELAC 

 

 

 

 

Sachverhalt 

 

Gemäß 4.1 (1) der Richtlinie zur Förderung von Einrichtungen, Maßnahmen und Projekten des 

Sports in der Landeshauptstadt Erfurt können in besonders begründeten Fällen Ausnahmen von 

den Vorschriften dieser Richtlinie zugelassen werden. Hierüber entscheidet der zuständige 

städtische Fachausschuss. 

 

Durch das Erfurter Leichtathletik Centrum e. V. wurde nach Ziffer 3.5.6 a) der Sportförderrichtlinie 

der Antrag auf Zuwendung für die Durchführung von Sportveranstaltungen in Höhe von 20.000,00 

Euro gestellt. Nach Prüfung des Antrages gemäß den Förderkriterien ergibt sich ein Förderbetrag i. 

H. v. 20.000,00 Euro. Richtwert für die Förderung ist Erfüllung aller Kriterien gemäß aktueller 

Richtlinie zur Förderung von Einrichtungen, Maßnahmen und Projekten des Sports in der 

Landeshauptstadt Erfurt. Der Sportförderantrag ist am 08.11.2024 verspätet im Erfurter 

Sportbetrieb eingegangen. Stichtag zur Einreichung war der 31.10.2024. Des Weiteren sind im 

Haushaltsplan 2025 für die Veranstaltung analog der Vorjahre 10.000,00 EUR eingeplant, jedoch 

wurden im Antrag 20.000,00 EUR beantragt. Die zusätzliche Deckung soll aus der Position 

„Sportgroßveranstaltungen“ erfolgen. Aufgrund der von der gegenständlichen Richtlinie 

abweichenden Ausnahme hat der zuständige städtische Fachausschuss zu entscheiden. 
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Begründung der Dringlichkeit 

 

Das Leichtathletik-Meeting Erfurt Indoor fand bereits am 31. Januar 2025 in der Hartwig-Gauder-

Halle in Erfurt statt. Um die entstandenen Kosten der Veranstaltung fristgerecht zu begleichen 

und eine finanzielle Vorleistung in erheblicher Höhe durch den Verein zu vermeiden, ist eine 

schnellstmögliche Auszahlung der Zuwendung erforderlich. Eine verzögerte Auszahlung könnte zu 

finanziellen Engpässen führen und die wirtschaftliche Stabilität des Vereins beeinträchtigen. 
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